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Allgemeine Hinweise zum Ausfüllen der Unterlagen

· Sämtliche Formulare/Fragenkataloge sind vollständig auszufüllen. Ein Fehlen von Angaben führt zum Ausschluss von der Bewertung.

· Für alle Preisangaben sind Netto – Preise anzugeben.
Auftraggeber ist das

Land Nordrhein-Westfalen (NRW)

vertreten durch 


den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

vertreten durch

  
die Betriebsleitung

Abschnitt  A – Vertragliche Regelungen –

1. Vertragsform und Vertragsbestandteile

Es wird ein EVB-IT Überlassungsvertrag Typ B zwischen IT.NRW und dem Auftragnehmer geschlossen.

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile:

· der EVB-IT Überlassungsvertrag Typ B Z13/xxxxxxxxx/2025
· Anlage 1 (Leistungsbeschreibung)

· Angebot vom ​​​__________________

· Ergänzende Vertragsbedingungen für die zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware* (EVB-IT Überlassung Typ B) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung einschließlich des Musters 1.

· Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der Fassung vom 05.08.2003.

Die EVB-IT stehen unter www.cio.bund.de und die VOL/B unter www.vergabe.nrw.de  zur Einsichtnahme bereit.

Hinweis

Dem Angebot dürfen keine allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers zu Grunde liegen. Sollten allgemeine Geschäftsbedingungen dem Angebot beiliegen oder auf allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers verwiesen werden, so wird das Angebot von der weiteren Bewertung ausgeschlossen. Stellen Sie bei Abgabe Ihres Angebots sicher, dass Sie keine allgemeinen Geschäftsbedingungen beigelegt oder darauf verwiesen haben.

2.
Rechnungsstellung 

Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang einer prüffähigen Rechnung bzw. innerhalb von 14 Tagen nach Eingang einer prüffähigen Rechnung unter Abzug von Skonto wie unten angegeben.

3.       Datenschutz und Datensicherheit

1. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass dem Auftragnehmer alle relevanten, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden Sachverhalte, deren Kenntnis für ihn aus Gründen des Datenschutzes und der Geheimhaltung erforderlich ist, bekannt gegeben werden.

2. Vor Übergabe eines Datenträgers oder bei anderer elektronischer Übermittlung einer Datei an den Auftragnehmer stellt der Auftraggeber die Löschung schutzwürdiger Inhalte sicher, soweit nichts anderes vereinbart ist.

3. Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist spätestens vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen.

4. Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise kündigen, wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten nach 3.3 unter Berücksichtigung der Sachverhalte gemäß 3.1 schuldhaft innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt oder Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt.

5. Der Auftragnehmer darf grundsätzlich nicht auf personenbezogene Daten zugreifen, die der Auftraggeber verarbeitet. Abweichend hiervon ist dem Auftragnehmer gestattet, zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen auf personenbezogene Daten zuzugreifen. 

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Daten des Auftraggebers für eigene oder für Zwecke Dritter zu verwenden. 

6. Soweit der Auftragnehmer Dritte zur Erfüllung von Leistungen aus diesem Vertrag (nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber zulässig) heranzieht, hat er diese und etwaige Subunternehmer zur Einhaltung der in diesem Vertrag enthaltenen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu verpflichten; dazu gehört insbesondere das Kontrollrecht der Landesbeauftragten für den Datenschutz gegenüber dem Dritten bzw. dem Subunternehmen.

7. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse strikt vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder sonst zu verwerten. Dies gilt auch für den Erfahrungsaustausch innerhalb der öffentlichen Hand.

Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Regelung sind:

-
Alle mündlichen oder schriftlichen Informationen und Materialien, die der Auftragnehmer direkt oder indirekt von IT.NRW zur Abwicklung des Auftrages erhält und als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit sich aus ihrem Gegenstand oder sonstigen Umständen ergibt.

-
Die beauftragten Leistungen und sonstige Arbeitsergebnisse.

Vertrauliche Informationen sind darüber hinaus alle Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert ansehen würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung bekannt werden

Der Auftragnehmer wird alle geeigneten Vorkehrungen treffen, um die Vertraulichkeit sicherzustellen. Vertrauliche Informationen werden nur an die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter weitergegeben, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit erhalten müssen. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber sofort schriftlich zu benachrichtigen, wenn er die Einhaltung dieser Verpflichtung nicht mehr gewährleisten kann, insbesondere, wenn für ihn eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder er eine solche hätte erkennen können, die ihn an der Einhaltung der Vertraulichkeit hindern könnte.

Die Pflicht zur absoluten Vertraulichkeit dauert auch nach Beendigung der Zusammenarbeit an. Auf Verlangen sind ausgehändigte Unterlagen einschließlich aller davon angefertigten Kopien sowie Arbeitsunterlagen und -materialien zurückzugeben.

Dies gilt auch über die Vertragslaufzeit hinaus.

8. Die Verpflichtung gilt auch für die Rechtsnachfolger der Parteien. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Abschnitt B  – Leistung –

1.
Hintergrund/Zielsetzung

IT.NRW betreibt eine Jira Instanz für die interne Zusammenarbeit und das Projekt-Management. Diese Instanz wird auch interessierten Kunden angeboten und ermöglicht die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb des LVN. Im Februar läuft die aktuelle Data Center Mietlizenz aus.

2.
Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand der Ausschreibung ist das in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführte Jira Lizenzpaket, inklusive der bisher eingesetzten Plugins. Details siehe unter Abschnitt C.

Die Lizenzgröße soll jeweils 3.000 User betragen.

Die Lizenzen sind online an den nachfolgend aufgeführten technischen Kontakt bei IT. NRW zu übermitteln.

Technischer Kontakt bei Atlassian zu diesen Lizenzen ist das Mailpostfach: 

projektwerkzeuge@it.nrw.de

Abschnitt C – Preise –

1.
Ausschlusskriterien

Die folgenden Ausschlusskriterien müssen durch die angebotene Leistung erfüllt und die Erfüllung, bei der Abgabe schriftlicher Angebote, durch Unterschrift bestätigt werden. Bei der Abgabe eines elektronischen Angebotes gilt die qualifizierte elektronische Signatur des Angebotes wie eine Unterschrift. Eine Nichterfüllung der Ausschlusskriterien führt zum Ausschluss des Angebotes.

	Nr.
	Ausschlusskriterium

	1.
	Eigenerklärung zur Überlassung von Jira-Produkten an öffentliche Auftraggeber


2.
Preis

	Produktbezeichnung 
(bisherige SEN)
	Anzahl
	Laufzeit
	Preis EUR/netto (ohne MwSt.)

	Jira Software (DC),
3.000 User

(SEN-53678721)
	1
	01.02.2026 – 31.01.2027
	___________€

	Xray for Jira (DC),

3.000 User

(SEN-53678722)
	1
	01.02.2026 – 31.01.2027
	___________€

	Project Configurator for Jira (DC), 3.000 User

(SEN-53678723)
	1
	01.02.2026 – 31.01.2027
	___________€

	Last Log for Jira (DC)

3.000 User

(SEN-60348228)
	1
	11.07.2026 – 10.07.2027
	___________€


Gesamtpreis des Angebotes netto (ohne MwSt):
___________________EUR
Aus dieser Aufstellung ergeben sich auch die (bisherigen) SEN der Lizenzen zur Angebotserstellung für Jira-Partner.

Abschnitt D – Vergabe – 

Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der Angebotsendpreis unter Berücksichtigung von ggf. angebotenen Skontonachlässen.

Sollten mehrere Angebote mit gleichem Angebotsendpreis eingehen, entscheidet das Los. 

Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt nach Eingang einer prüffähigen Rechnung (es gilt der Posteingangsstempel beim Auftraggeber) innerhalb von 30 Tagen netto bzw. innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von _____ % Skonto.

Angaben für die Einholung eines Gewerbezentralregisterauszuges 

Gemäß § 19 Abs.4 MiLoG ist der Auftraggeber verpflichtet einen Gewerbezentralregisterauszuges nach § 150a der Gewerbeordnung vor Zuschlagserteilung für den Bietenden einzuholen, der den Zuschlag erhalten soll. 

Rechtsform: ______________________________________

Registernummer, unter der die jur. Person in einem öffentlichen Register

eingetragen ist:  ____________________

Registergericht: ______________________________________

4. Anschrift Rechnungssteller/Vertragspartner

Sollte die Adresse des Rechnungsstellers von der des Vertragspartners abweichen, so ist die vollständige Adresse des Rechnungsstellers mit der aktuellen Bankverbindung anzugeben.
Falls erforderlich: 

Adresse des Rechnungsstellers
_________________________________________________________________

Bankverbindung:
Bankinstitut:___________________________________
IBAN:________________________________________
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